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Amtsblatt 
der Stadt Langenzenn

Herausgeber: Stadt Langenzenn
Verantwortlich: 1. Bürgermeister Jürgen Habel 
Friedrich-Ebert-Straße 7  •  90579 Langenzenn
Telefon 09101-703-100  •  www.langenzenn.de

Bekanntmachung
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);
Bebauungsplan Nr. 84 „FF-PV-Anlage Kirchfembach am 
Oberfembacher Weg“ mit integriertem Grünordnungs-
plan
Flächennutzungsplan, 24. Änderung im Parallelverfah-
ren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB 
hier:  Bekannt-
machung des Änderungs- und Aufstellungsbeschlusses 
und Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öf-
fentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
Der Stadtrat der Stadt Langenzenn hat in seiner Sitzung am 
12.10.2023 beschlossen den Bebauungsplan Nr. 84 „FF-PV-An-
lage Kirchfembach am Oberfembacher Weg“ aufzustellen 
und parallel dazu den Flächennutzungsplan gemäß § 8 Abs. 
3 BauGB zu ändern (hier: 24. Änderung). Wesentliches Ziel 
der Aufstellung des Bebauungsplans ist die Errichtung einer 
Freiflächen-Photovoltaik-Anlage zur Nutzung erneuerbarer 
Energien. 
Der Aufstellungs- und Änderungsbeschluss werden hiermit 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB bekannt gemacht.
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst 
das Grundstück Flst.-Nr. 405, Gemarkung Kirchfembach und 
ergibt sich aus dem Lageplan, der Bestandteil dieser Bekannt-
machung ist. 
Der räumliche Geltungsbereich der Flächennutzungsplanän-
derung umfasst ebenfalls das Grundstück Flst.-Nr. 405, Ge-
markung Kirchfembach und ergibt sich aus dem Lageplan, der 
Bestandteil dieser Bekanntmachung ist. 

Weiterhin hat der Stadtrat in öffentlicher Sitzung am 
12.10.2023 beschlossen, die frühzeitige Beteiligung der Öf-
fentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige 
Beteiligung der Nachbargemeinden, Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 2 Abs. 2 BauGB und § 4 
Abs. 1 BauGB zu den Vorentwürfen der beiden Bauleitpläne, 
jeweils in der Fassung vom 12.10.2023 durchzuführen. 
Die Vorentwürfe einschließlich der Begründungen mit Um-
weltberichte (Fassung vom 12.10.2023) liegen gemäß § 3 Abs. 
1 BauGB in der Zeit vom

06.11.2023 bis einschließlich 06.12.2023

im Rathaus Langenzenn, Friedrich-Ebert-Str. 7, Dachgeschoß 
Westflügel, Bauamt, Zimmer W 2.01-, 90579 Langenzenn, 
während der allgemeinen Dienststunden (Montag von 08.00-
12.00 Uhr, 14.00-16.00 Uhr, Dienstag von 08.00-12.00 Uhr, 
14.00-18.00 Uhr, Mittwoch bis Freitag von 8.00-12.00 Uhr) öf-
fentlich aus.
Die Planunterlagen wurden gem. § 4a BauGB auch in das 
Internet unter www.langenzenn.de „Leben & Wohnen => 
Bauen => Bebauungspläne => Hier gelangen Sie zum WebGis 
für Bürger => Bebauungspläne und Flächennutzungsplan im 
Verfahren“ eingestellt und können dort ebenfalls eingesehen 
werden. Verbindlich sind die ausliegenden Fassungen im Rat-
haus.
Während der Veröffentlichungsfrist können Stellungnah-
men zur Planung per Email an die Mailadresse: beteiligung@
tb-markert.de und unter dem Betreff „Stellungnahme Bebau-
ungsplan Nr. 84 der Stadt Langenzenn bzw. 24. FNP-Ände-
rung der Stadt Langenzenn“ abgegeben werden. Bei Bedarf 
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Pressemitteilung vom 28.9.2023

Durch Personalwechsel ergeben sich neue Zuständigkeiten der Forstreviere des AELF Fürth-Uffenheim

Neustadt an der Aisch – Neue Revierzuschnitte im AELF Fürth-Uffenheim

Mit Wirkung vom 01.10.2023 gelten in den neu organisierten Forstrevieren des AELF Fürth-Uffenheim folgende
neue Zuständigkeiten:

Das Revier Markt Erlbach umfasst nun Ipsheim sowie Dietersheim,  Markt Erlbach, Neuhof/Zenn,  
Stadt Bad Windsheim (KW) undTrautskirchen.

Das Revier Uffenheim betreut Ergersheim (PW + KW), Ippesheim, Gollhofen, Hemmersheim, Oberickelsheim, 
Simmershofen und Uffenheim.

Zum Revier Burgbernheim gehören Bad Windsheim (PW), Burgbernheim, Gallmersgarten, Illesheim, 
Marktbergel und Obernzenn.

Das Revier Emskirchen kümmert sich um Diespeck, Emskirchen, Hagenbüchach, Neustadt/Aisch (KW + PW), 
Wilhelmsdorf.

Durch das Revier Markt Taschendorf werden Baudenbach, Burghaslach, Markt Taschendorf, Oberscheinfeld und
Scheinfeld beförstert.

Dem Revier Münchsteinach sind Dachsbach, Gutenstetten, Gerhardshofen, Münchsteinach sowie Uehlfeld 
zugeordnet.

Eine tabellarische Gesamtschau der Forstreviere und der zugeordneten Gemeinden siehe nächste Seite:

Telefon: 01607178912
E-Mail: stefan.stirnweiss@aelf-fu.bayern.de
Für fachliche Rückfragen: Stefan Stirnweiß
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können Stellungnahmen zur Planung auch per Post im Rat-
haus der Stadt abgegeben werden. Auch außerhalb der o.g. 
Dienststunden können Termine zur Einsichtnahme oder zur 
Niederschrift von Stellungnahmen vereinbart werden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass ein barrierefreier Zugang 
zum Bauamt im Rathaus der Stadt Langenzenn leider nicht 
vorhanden ist. Aus diesem Grund kann bei Bedarf, nach vorhe-
riger Rücksprache mit der Stadt Langenzenn (Tel. 09101/703-
0), eine Einsichtnahme an einem geeigneten Ort im Rathaus 
oder eine Übermittlung in geeigneter Form erfolgen.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. m. § 
3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme 
ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mittei-
lung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen 

entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche 
Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls 
öffentlich ausliegt.

Langenzenn, den 25.10.2023

STADT LANGENZENN

Jürgen Habel
Erster Bürgermeister
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Die tabellarische Gesamtschau der Forstreviere und der zugeordneten Gemeinden:
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Auszug aus der Niederschrift
über die 35. Sitzung des Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses

am Dienstag, den 26.09.2023 um 15:00 Uhr im Sitzungssaal 
des Alten Rathauses in Langenzenn, Prinzregentenplatz 1

-Vorbehaltlich der Genehmigung-

Öffentlicher Teil

5. Baugesuche und Anträge auf Vorbescheid

Es wurden dreizehn Anträge behandelt.

6. Bauleitplanung

6.1. Markt Cadolzburg – Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes für das Sondergebiet „Solarpark Steinbach Süd 
West“ und 38. Änderung des Flächennutzungsplanes; 
hier: Beteiligung der Nachbargemeinden § 2 Abs. 2 BauGB sowie Be-
hördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB

Sachverhalt:
Der Verwaltung liegt ein Schreiben zur Abstimmung der Bauleitpla-
nung mit den Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB sowie früh-
zeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB zum o. g. Verfahren der Marktgemein-
de Cadolzburg vor.

Beschluss:
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss stellt fest, dass die Belange 
der Stadt Langenzenn nicht berührt werden.

einstimmig beschlossen   Dafür: 8  Dagegen: 0   

7. Bergrecht; Fortschreibung des Hauptbetriebsplanes der Tongrube 
„Am Ziegenberg“ Langenzenn; 
hier: Beschlussfassung

Sachverhalt:
Der Verwaltung liegt ein Schreiben der Regierung von Oberfranken, 
Bergamt Nordbayern zur Fortschreibung des Hauptbetriebsplanes für 
die Gewinnung von Ton im Tagebau „Am Ziegenberg“, Stadt Langen-
zenn, Landkreis Fürth der Firma Grundstücksentwicklungsgesellschaft 
Langenzenn GmbH & Co. KG vor (Eingang 14.08.2023) zu einem Be-
teiligungsverfahren vor.

Da durch die vorgesehenen Maßnahmen der Aufgabenbereich der 
Stadt Langenzenn bzw. die Belange als Planungsträger berührt wer-
den können, wird die Stadt gemäß § 54 Abs. 2 Bundesberggesetz 
(BbergG) im Verfahren beteiligt und gebeten bis zum 29.09.2023 Stel-
lung zu nehmen.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich das Antragsverfahren vollstän-
dig der Handlungszuständigkeit der Stadt entzieht. Die Regierung von 
Oberfranken ist verfahrensführende Behörde.

Eine Versagung bzw. ablehnenden Stellungnahme der Stadt ist gem. § 
11 Nr. 9 und 10 BBergG ausschließlich nur zulässig, wenn Bodenschätze 
beeinträchtigt werden würden, deren Schutz im öffentlichen Interes-
se liegen oder überwiegende öffentliche Interessen die Aufsuchung 
im gesamten zuzuteilenden Feld ausschließen. Äußerungen der Stadt 
werden im Hinblick auf städtebauliche Planungsziele, Flächennut-
zungs- und Bauleitplanungen berücksichtigt. D. h. ein Einvernehmen 
ist für die Genehmigung des Bergrechtsverfahrens nicht zwingend er-
forderlich und nur notwendig, wenn die Ziele eines rechtsgültigen Be-
bauungsplanes, Flächennutzungsplanes oder Regionalplanes von den 
Zielen des Vorhabens abweichen würden.

Beschluss:
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss stellt fest, dass die von der 
Stadt zu prüfenden Belange nicht berührt sind. Die Zustimmung wird 
erteilt.

einstimmig beschlossen   Dafür: 8  Dagegen: 0   

8. Bergrecht; Rahmenbetriebsplan mit integriertem Hauptbetriebs-
plan der Tongrube „Lohmühle“ Langenzenn

Sachverhalt:
Der Verwaltung liegt ein Schreiben der Regierung von Oberfranken, 
Bergamt Nordbayern zum Rahmenbetriebsplan mit integriertem 
Hauptbetriebsplan für die Gewinnung von Ton im Tagebau „Lohmüh-
le“, Stadt Langenzenn, Landkreis Fürth der Firma Walter Dachziegel 
GmbH vor (Eingang 14.08.2023) zu einem Beteiligungsverfahren vor.

Da durch die vorgesehenen Maßnahmen der Aufgabenbereich der 
Stadt Langenzenn bzw. die Belange als Planungsträger berührt wer-
den können, wird die Stadt gemäß § 54 Abs. 2 Bundesberggesetz 
(BbergG) im Verfahren beteiligt und gebeten bis zum 29.09.2023 Stel-
lung zu nehmen.

Folgende Punkte sind hervorzuheben.

1.  Im Flächennutzungsplan ist der gesamte Bereich als Fläche für Ab-
grabungen und die Gewinnung von Bodenschätzen vorgesehen

2. Die Rekultivierung erfolgt in Teilabschnitten. Ziel ist es, die ursprüng-
liche Geländeoberfläche wiederherzustellen. Eine Wiederanlage von 
Ackerflächen und in geringeren Flächenanteilen Grünland und Ge-
hölzen ist vorgesehen. Die geplanten Flächen bieten ähnliche Bedin-
gungen wie sie auch aktuell von Brutvögeln genutzt werden.

3. Die Verfüllung erfolgt mit grubeneigenen Material. In den obersten 
Schichten soll kulturfähiger Unterboden und kulturfähiger humoser 
Oberboden aufgetragen werden. Es sind weiterhin Kompensations-
maßnahmen vorgesehen u. a. die Widerherstellung der landwirt-
schaftlichen Flächen, das Anlegen von extensiv genutztem Grünland, 
Heckenbepflanzungen, Anlegen von temporären Stillgewässern, An-
legen von Strukturen für Steineidechsen und Feldlerchen.

Es wurde der Wunsch geäußert, dass folgende Aspekte im Rahmen 
des Genehmigungsverfahrens durch die Regierung von Oberbayern - 
Bergamt Nordbayern – mit geprüft werden sollen:

* Lärmschutz zur Nachbarbebauung 
* Staubentwicklung und geeignete Maßnahmen zu deren Vermeidung

Es wäre aus Sicht des Ausschusses wünschenswert, wenn das Bergamt 
die o. g. Aspekte in Form von Auflagen in die Genehmigung aufneh-
men würde.

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass sich das Antragsver-
fahren vollständig der Handlungszuständigkeit der Stadt entzieht. Die 
Regierung von Oberfranken ist verfahrensführende Behörde. 

Eine Versagung bzw. ablehnenden Stellungnahme der Stadt ist gem. § 
11 Nr. 9 und 10 BBergG ausschließlich nur zulässig, wenn Bodenschätze 
beeinträchtigt werden würden, deren Schutz im öffentlichen Interes-
se liegen oder überwiegende öffentliche Interessen die Aufsuchung 
im gesamten zuzuteilenden Feld ausschließen. Äußerungen der Stadt 
werden im Hinblick auf städtebauliche Planungsziele, Flächennut-
zungs- und Bauleitplanungen berücksichtigt. D. h. ein Einvernehmen 
ist für die Genehmigung des Bergrechtsverfahrens nicht zwingend er-
forderlich und nur notwendig, wenn die Ziele eines rechtsgültigen Be-
bauungsplanes, Flächennutzungsplanes oder Regionalplanes von den 
Zielen des Vorhabens abweichen würden.

Beschluss:
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss stellt fest, dass die von der 
Stadt zu prüfenden Belange nicht berührt sind. Die Zustimmung wird 
erteilt.

Die Genehmigungsbehörde (Bergamt Nordbayern) wird gebeten, fol-
gende Aspekte im Rahmen des Genehmigungsverfahrens mit zu prü-
fen und in Form von entsprechenden Auflagen in den Bescheid auf-
zunehmen:

* Lärmschutz zur Nachbarbebauung 
* Staubentwicklung und geeignete Maßnahmen zu deren Vermeidung

einstimmig beschlossen   Dafür: 8  Dagegen: 0   

9. Verkehrsangelegenheiten

9.1. Gewährleistung des Rettungsweges / Feuerwehranfahrtszonen; 
hier: Markierung einer Sperrfläche im Bereich Gartenstraße

Sachverhalt:
Im Rahmen einer Überprüfung der Feuerwehranfahrtswege zum Kin-
dergarten Pusteblume wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Langen-
zenn eine Gefahrenstelle in der Gartenstraße festgestellt.

Durch parkende Fahrzeuge im Kurvenbereich wird die Anfahrt der 
Feuerwehr erschwert, was wichtige Minuten im Einsatzfall kostet.

Die Feuerwehr und das Ordnungsamt bitten um einen Vorschlag von 
Maßnahmen zur Verbesserung der Ein- und Ausfahrtsituation im Kreu-
zungsbereich. Es wird die Markierung einer Sperrfläche angeregt.

Das Parken ist grundsätzlich vor und hinter Kreuzungen und Einmün-
dungen bis zu je fünf Metern von den Schnittpunkten der Fahrbahn-
kante unzulässig.
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Die Verkehrsüberwachung überwacht regelmäßig und konnte über 
einen längeren Zeitraum hinweg keine Verbesserung der Situation 
feststellen. Durch den Kurvenradius und den Höhenversatz ist die Ein-
sichtnahme in die Straße nicht optimal und wird als Gefahrenstelle 
gesehen.

Nach Prüfung des Einzelfalls wird vorgeschlagen, das Parkverbot im 
Kurvenbereich mittels einer Grenzmarkierung zu verdeutlichen.

Beschluss:
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss beschließt die Aufbringung 
einer Grenzmarkierung im Kurvenbereich Gartenstraße/Cadolzburger 
Weg.

Die Arbeiten werden im Rahmen anderer Markierungsarbeiten durch 
den Bauhof durchgeführt.

einstimmig beschlossen   Dafür: 8  Dagegen: 0   

9.2. Aktuelle Baustellen/Verkehrssperrungen

Sachverhalt:
Aktuelle Baustellen/Straßensperrungen:

* Straßenbauarbeiten in der Falkenstraße zwischen Hs.-Nr. 15 und 32, 
Vollsperrung der Straße zwischen Hs.-Nr. 14 und 18 bis 22.09.2023

* Straßenbauarbeiten in der Dillenbergstraße im Ortsteil Stinzen-
dorf, Vollsperrung der Straße bis 29.09.2023

* Straßenbauarbeiten in der Imhofstraße, Vollsperrung der Straße; 
Bauabschnitt 2 mit Sperrung eines Teilstücks der Markgrafenstraße 
und Flurstraße, bis 27.10.2023

* Vollsperrung Wendehammer Weinbergstraße 10-12 Restarbeiten 
Wasserleitungsbau vom 20.09.-29.09.2023

* Vollsperrung Bahnübergang Feldweg zwischen Horbach und Gö-
ckershof vom 27.09.-30.09.2023

* Vollsperrung der Alten Loher Straße auf Höhe der Hausnummer 5 
im Ortsteil Lohe aufgrund von Arbeiten an einem Beleuchtungs-
mast bis zum 06.10.2023

* Glasfaser Kabelverlegung in der Nürnberger Straße; Denkmalplatz 
bis Kreisverkehr in vier Bauabschnitten halbseitige Sperrung des 
Verkehrs und Vollsperrung des Gehweges vom 25.09. bis 31.10.2023

* Glasfaser Kabelverlegung in der Ziegelstraße, Fabrikstraße, bis 
31.10.2023

* Glasfaser Kabelverlegung in der Fabrikstraße 19-25, bis 31.10.2023

* Glasfaser Kabelverlegung in der Ziegelstraße 41 bis An der Grube 
16, bis 31.10.2023

* Glasfaser Kabelverlegung im Hausener Weg; Ecke Nürnberger Str. 
bis Hausener Weg Hs.-Nr. 67, bis 31.10.2023

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

10. Umsetzungsstrategie Radverkehrskonzept; Verbesserung von We-
gen in Kirchfembach; 
hier: Förderantrag Lorenzer Reichswald e.V.

Sachverhalt:
Durch das Stadt- und Verkehrsplanungsbüro Kaulen wurde gemäß 
dem Beschluss des Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses vom 
24.01.2023 die Planung der Maßnahmen „Fahrradweg nach Puschen-
dorf“ als überörtliche Verbindung (Maßnahme 64) durchgeführt.

Im Rahmen der Auflösung des Wasserverbandes Kirchfembach-Ober-
fembach wurde ein Forderungskatalog der Mitglieder erarbeitet. Der 
Übergang des Verbandsvermögens von 20.000 € und der Übergang 
div. Grundstücke des Verbandsvermögens an die Stadt Langenzenn 
und die Gemeinde Hagenbüchach soll erst nach Erfüllung der Anfor-
derungen stattfinden. Eine Anforderung ist die Verbesserung des We-
ges zwischen Kirchfembach und Oberfembach.

Kostenschätzung:

* Verbindungsweg Kirchfembach – Hagenbüchach: förderfähige 
Kosten (Teil- und Vollausbau in wassergebundener Bauweise) etwa 
103.000 Euro

* Radwegeverbindung Kirchfembach – Puschendorf: förderfähige 
Kosten (im Bereich des Wirtschaftsweges) etwa 45.000 Euro

Da die Maßnahmen nicht ohne Förderungen für den Ausbau realisiert 
werden können, wurde durch die Verwaltung der Verein Lorenzer 
Reichswald e.V. angefragt, ob eine Förderung der Projekte in Betracht 
kommt.

Der Verein fördert Naherholungseinrichtungen insbesondere den Bau 
von Wander- und Radwegen mit überörtlicher Bedeutung. Der Ver-
ein fördert nur den Ausbau in wassergebundener Bauweise. Teilstücke 
können beispielsweise ausgepflastert oder asphaltiert werden, was 
nicht förderschädlich ist. Allerdings werden Zuwendungen nur für den 
Ausbau in wassergebundener Decke bereitgestellt.

Ein förderschädlicher vorzeitiger Maßnahmenbeginn besteht nicht. 
Der Zuschuss ist für eine Maßnahme mit 50.000 Euro als Grenzwert 
gedeckelt.

Die Förderung beträgt 40% Zuschuss auf die zuwendungsfähigen Kos-
ten, und für die Planung ggfls. noch 10 % Zuschuss als Baunebenkos-
tenpauschale.

Annahmeschluss für das Jahr 2024 ist Ende September 2023. Falls eine 
Aufnahme in das Vereinsprogramm bewilligt wird, wird dies jeweils 
am 30.11. in der jährlichen Sitzung beschlossen.

Beschluss:
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt Kenntnis von den 
Planungen.

Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss beauftragt die Verwaltung 
mit der Antragsstellung des Förderverfahrens an den Lorenzer Reichs-
wald e.V. und mit der Einreichung der erforderlichen Unterlagen.

einstimmig beschlossen   Dafür: 8  Dagegen: 0   

12. Beteiligung zur Durchführung einer Baumaßnahme in Langen-
zenn, Gewerbestraße 1; 
hier: Erweiterung einer Sende- und Empfangsanlage für mobiles 
Breitband

Sachverhalt:
Der Verwaltung liegt ein Schreiben der Telefónica Germany GmbH zur 
Information über die Erweiterung einer Sende- und Empfangsanlage 
für mobiles Breitband vor.

Die geplante Erweiterung des DFMG-Mast findet auf dem bereits be-
stehenden Mobilfunkstandort, Anwesen Gewerbestraße 1, statt.

Beschluss:
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt Kenntnis und stellt 
fest, dass keine Einwendungen gegen die Baumaßnahme, Erweite-
rung einer Sende- und Empfangsanlage für mobiles Breitband auf 
dem Grundstück Gewerbestraße 1 bestehen.

Die Einholung weiterer notwendiger (z. B. straßenrechtlicher oder 
baurechtlicher) Genehmigungen bleibt von dieser Zustimmung unbe-
rührt.

einstimmig beschlossen   Dafür: 8  Dagegen: 0

Auszug aus der Niederschrift
über die 52. Sitzung des Stadtrates

am Donnerstag, den 12.10.2023 um 17:00 Uhr im Sitzungssaal 
des Alten Rathauses in Langenzenn, Prinzregentenplatz 1

-Vorbehaltlich der Genehmigung-

Öffentlicher Teil

1. 24. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 84 „FF-PV-Anlage Kirchfembach am 
Oberfembacher Weg“ im Parallelverfahren; 
hier: Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan sowie Änderungsbe-
schluss zum Flächennutzungsplan

Sachverhalt:
Antrag zur Aufstellung einer Bauleitplanung bezüglich der Errichtung 
einer Freiflächenphotovoltaikanlage im Ortsteil Kirchfembach (Am 
Oberfembacher Weg).

Der Antrag wurde bereits in der Sitzung des Bau-, Umwelt- und Ver-
kehrsausschusssitzung am 28.06.2022 behandelt. Dem Antrag wurde 
zugestimmt (hier: Bodenbonitätsklasse ~ 38,4) und die Verwaltung mit 
der Vorbereitung einer Bauleitplanung beauftragt.

Wesentliches Ziel der Bauleitplanung ist es, im Umfeld des Ortsteils 
Kirchfembach die Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage 
(FF-PV-Anlage) auf der Flurnummer 405, Gemarkung Kirchrfembach, 
zu ermöglichen.
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Mit dem Bebauungsplan Nr. 84 „FF-PV-Anlage Kirchfembach am Ober-
fembacher Weg“ sollen die baurechtlichen Voraussetzungen für ein 
Sondergebiet zur großflächigen Nutzung der Solarenergie für eine 
umweltfreundliche Stromerzeugung mittels Photovoltaik geschaffen 
werden.

Die Planung ist nicht aus dem wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) 
entwickelt. Der FNP stellt in diesem Bereich eine „Fläche für Landwirt-
schaft“ dar. Der FNP ist im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB 
im Bereich des Geltungsbereiches des BP Nr. 84 zu ändern. 
Zukünftig soll im FNP eine Sonderbaufläche mit der Zweckbestim-
mung „Photovoltaik“ dargestellt werden.

Der räumliche Änderungs- bzw. Geltungsbereich liegt nördlich des 
Ortsteils Kirchfembach. Die Gesamtfläche des Planungsgebietes be-
trägt ca. 6,93 ha. Der räumliche Änderungs- bzw. Geltungsbereich ist 
im beiliegenden Lageplan gekennzeichnet.

Beschluss:
Der Stadtrat beschließt die Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 84 
„FF-PV-Anlage Kirchfembach am Oberfembacher Weg“ sowie die Auf-
stellung der 24. Änderung des Flächennutzungsplanes mit integrier-
tem Grünordnungsplan im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB.

Das Büro TB Markert, Nürnberg wird mit der Ausarbeitung der Plan-
unterlagen beauftragt.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Beschlüsse ortsüblich bekannt zu 
machen.

Die Verwaltung wird weiter mit der Ausarbeitung der Vorentwürfe 
und der Durchführung der frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 
und § 4 Abs. 1 BauGB sowie mit der Abstimmung der Nachbargemein-
den nach § 2 Abs. 2 BauGB beauftragt.

Die Kosten für den Erlass eines Bebauungsplanes (Planungskosten etc.) 
und evtl. weitere im Zusammenhang mit dem Aufstellungsverfahren 
anfallende Kosten hat der Antragsteller / Investor zu tragen. Ein ent-
sprechender städtebaulicher Vertrag zur Übernahme der Planungskos-
ten ist abzuschließen.

mehrheitlich beschlossen   Dafür: 19  Dagegen: 1

2. Landesgartenschau Langenzenn 2032; 
hier: Information zu den nächsten Schritten

Sachverhalt:
Im August 2022 erhielt die Stadt Langenzenn den Zuschlag, die Lan-
desgartenschau im Jahr 2032 auszurichten.

Während bis Frühjahr / Sommer 2022 die konzeptionelle Arbeit an der 
Bewerbung im Mittelpunkt stand, liegt der Fokus nach dem Zuschlag 
zur Landesgartenschau auf den konkreten Schritten zur Vorbereitung 
der Umsetzung dieses Konzeptes.

Der erste Schritt ist die Gründung einer gemeinnützigen Projektgesell-
schaft „Landesgartenschau Langenzenn 2032 GmbH“ (Projekt gGmbH) 
zur Durchführung der LGS. Gesellschafter sind die Stadt Langenzenn 
(60%) und die Bayerische Landesgartenschau GmbH (40%), die beide 
jeweils einen Geschäftsführer stellen. Hierzu haben in den letzten Mo-
naten eine Reihe von Abstimmungen mit der Bayerischen Landesgar-
tenschau GmbH stattgefunden und zu einem gemeinsam getragenen 
Ergebnis geführt.

Die Projekt gGmbH verantwortet die Vorbereitung und Durchführung 
der Landesgartenschau Langenzenn 2032. Sie koordiniert und steuert 
die einzelnen Planungsprozesse, schafft Struktur und Rahmenbedin-
gungen, stellt Zeit- und Finanzierungspläne auf, steuert Wettbewerbs- 
und / oder Planungsverfahren, führt Information und Beteiligung der 
Öffentlichkeit durch und definiert Zuständigkeiten und Schnittstellen, 
um als Bauherr erfolgreich zu sein.

Dementsprechend umfassen die Arbeitsschwerpunkte der Projekt 
gGmbH die Bereiche Projektsteuerung, Finanzwesen, Marketing, Aus-
stellung und Betrieb sowie Veranstaltungen. Im Einzelnen erfüllt die 
Projekt gGmbH folgende Aufgaben:

* Projektsteuerung in der Investition und der Durchführung
* Bauherrneigenschaft
* Bauvergabemanagement
* Qualitätssicherung
* Finanzen- und Controlling
* Fördermittelmanagement
* Organisationsaufbau und Prozessmanagement
* Sicherheitskonzept

* Ausstellungskonzept
* Veranstaltungskonzeption und –koordinierung
* Ticketing
* Marketing
* Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
* Bürgerbeteiligung
* Gremienarbeit
* Vernetzung in die Landespolitik

Eine gute, funktionierende Schnittstelle zur Verwaltung ist unabding-
bar. Entsprechende Kapazitäten sind auf städtischer Seite zu defi-
nieren und vorzuhalten. Diese wird im weiteren Verlauf über regel-
mäßige Abstimmungen und die Einbindung in die Projektstruktur 
sichergestellt.

Zum anderen werden die Schnittstellen über den Abschluss von vier 
Verträgen definiert und gesichert:

* Gesellschaftsvertrag
* Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat
* Geschäftsordnung für die Geschäftsführung
* Rahmenvertrag zur Durchführung der Landesgartenschau 
 Langenzenn

Diese Verträge wurden im Jahr 2023 zwischen der Verwaltung und 
der BYLGS GmbH vorabgestimmt und sind noch entsprechend zu be-
schließen.

Der Aufsichtsrat der Projekt gGmbH soll elf Personen umfassen. Die 
Stadt Langenzenn ist durch den Bürgermeister sowie je eine Vertre-
tung der fünf Parteien im Stadtrat, also mit insgesamt sechs Personen, 
vertreten. Die BYLGS GmbH ist durch vier Aufsichtsratsmitglieder, das 
Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-
ten mit einem Aufsichtsratsmitglied vertreten.

Die Wahrnehmung des Aufsichtsratsmandats erfolgt durch eine noch 
zu beschließende Aufwandsentschädigung. Die Bestellung / Abberu-
fung der städtischen Mitglieder des Aufsichtsrats erfolgt durch geson-
derten Stadtratsbeschluss.

Die Geschäftsführung der Projekt gGmbH wird von zwei Geschäfts-
führern gebildet, einem Geschäftsführer der BYLGS GmbH und einem 
Geschäftsführer der Stadt Langenzenn.

Wird die Projekt gGmbH nach Abschluss der Landesgartenschau auf-
gelöst, regelt der Gesellschaftsvertrag, dass das Vermögen der Gesell-
schaft, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile (Stammeinlagen) der 
Gesellschafter und den gemeinen Wert der von den Gesellschaftern 
geleisteten Sacheinlagen übersteigt, an die Stadt Langenzenn zurück 
fällt, die es ausschließlich und unmittelbar für die gemeinnützigen 
Zwecke der Förderung des Naturschutzes, der Landschaftspflege, der 
Kunst oder der Volksbildung selbstlos zu verwenden hat.

Neben der Gründung der gGmbH ist auch noch der landschaftsarchi-
tektonische städtebauliche Realisierungswettbewerb anzustoßen. 
Dies soll alles im nächsten halben Jahr erfolgen.

Eine Landesgartenschau kann nicht ohne zusätzliche personelle Res-
sourcen gestemmt werden. Daher wird die Projekt gGmbH auch ent-
sprechendes Personal am Markt rekrutieren und einstellen. Der Pool 
der Mitarbeitenden wird schrittweise aufgebaut und bereits vor dem 
Durchführungsjahr seine vollständige Größe erreichen. In den Ansät-
zen der Bewerbung zugrundeliegenden Investitions- und des Durch-
führungshaushalts sind bereits Kosten für Personal enthalten. Über 
die Bedarfe der Projekt gGmbH hinaus ist sicherzustellen, dass die 
Umsetzung der Maßnahmen auch von den beteiligten Fachdienststel-
len begleitet wird und die Maßnahmen in den jeweiligen Jahresbau-
programmen in die notwendige Priorisierung gehoben werden. Zwar 
kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass Verschiebungen für 
einzelne Projekte erforderlich werden. Jedoch wiegt die Aussicht auf 
eine schnellere, verlässliche Projektrealisierung vor 2032 durch die LGS 
so schwer, dass dies verkraftbar ist: Die LGS bietet die einmalige Chan-
ce auf eine beschleunigte Projektrealisierung und neue Dynamik.

Mit den noch zu fassenden Beschlüssen zur städt. Geschäftsführung, 
der Bestellung der städt. Aufsichtsratsmitglieder, Start des landschafts-
architektonischen städtebaulichen Realisierungswettbewerbs und der 
Gründung der Projekt gGmbH erfolgen die nächsten Schritte, mit der 
die Landesgartenschau als Prozessverstärker und -beschleuniger die 
Transformation unserer Stadt in Richtung mehr Grün und Lebensqua-
lität, mehr nutzbaren öffentlichen Räumen und mehr qualitätvollen 
Freiräumen voran zu bringen. So bietet die Landesgartenschau eine 
enorme Chance, weil viele Handlungsfelder miteinander verbunden 
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werden und somit einen spürbaren Mehrwert für alle.

Der Stadtrat nimmt Kenntnis.

3. Antrag der Frauen Union Langenzenn sowie zweiten Bürgermeister 
Ell auf Zuschuss bzw. Kostenübernahme für Restaurierung und Auf-
arbeitung der Krone des Langenzenner Christkindes

Sachverhalt:
Die Frauen Union Langenzenn beantragt mit Mail vom 29.09.2023 für 
die Aufbereitung der Christkindkrone einen Zuschuss.

Laut vorliegender Angebote belaufen sich die Kosten für die Aufberei-
tung der Krone auf 1.282,10 €.

Gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 19.05.2021 beläuft sich 
der Zuschuss der Stadt Langenzenn für die Aufbereitung der Christ-
kindkrone auf fünf Prozent der tatsächlichen Gesamtkosten, gemäß 
vorliegender Angebote voraussichtlich auf 64,10 €.

Von Seiten des zweiten Bürgermeisters wurde mit Schreiben vom 
05.10.2023 ein Antrag auf Übernahme der Kosten für die Restaurie-
rung und Aufbereitung der Krone des Langenzenner Christkinds ge-
stellt. Dieser Antrag wird wie folgt begründet:

„Die Geschichte des Langenzenner Christkinds reicht bis ins Jahr 1976 
zurück, wo es erstmals auf dem Langenzenner Weihnachtsmarkt ge-
sehen wurde. Seit dieser Zeit ist das Christkind das Aushängeschild und 
ein wichtiger Botschafter in der jährlichen Vorweihnachtszeit. Neben 
der Eröffnung und Präsenz auf dem Langenzenner Weihnachtsmarkt 
ist es auch bei den Adventsfeiern und -märkten in den Außenorten 
anwesend und besucht darüber hinaus auch Einrichtungen, wie Kin-
dergärten, Schulen und Seniorenheime sowie Weihnachtsfeiern Lan-
genzenner Vereine. Auch beim alljährlichen Christkinderempfang des 

Landrats wirbt das Christkind für Langenzenn und hatte dort schon oft 
das Privileg, stellvertretend für alle anderen Christkinder den Prolog 
zu sprechen. Auch wenn das Christkind seit jeher immer von der Frau-
en Union Langenzenn betreut wird, handelt es sich um eine überpar-
teiliche Einrichtung, die von jedermann unentgeltlich gebucht werden 
kann. Es wird damit also – abgesehen von kleineren Geschenken oder 
Spenden für Christkind und Engel – auch kein Gewinn erzielt und wir 
als Stadt sollten froh sein und es zu schätzen wissen, dass das Christ-
kind von Ehrenamtlichen betreut wird und diese Aufgabe nicht bei der 
Verwaltung liegt.“

Das Gremium diskutiert den Sachverhalt.

Stadtrat Jäger erkundigt sich über alternative Finanzierungsmöglich-
keiten, wie Sponsoring durch Firmen, Finanzierung über die Bürger-
stiftung oder ob Auftritte in Rechnung gestellt werden können.

Stadtrat Ammon stellt einen Antrag auf Vertagung.

mehrheitlich abgelehnt   Dafür: 8  Dagegen: 12

Stadträtin Franz stellt einen Antrag auf sofortige Abstimmung.

mehrheitlich beschlossen   Dafür: 13  Dagegen: 7

Beschluss:
Der Stadtrat beschließt die anfallenden Kosten für die Restaurierung 
und Aufbereitung der Krone des Langenzenner Christkindes zu über-
nehmen.

mehrheitlich beschlossen   Dafür: 16  Dagegen: 3   

(Stadträtin Ritter ist während der Beschlussfassung nicht im Sitzungs-
saal anwesend.)

Stellenbörse?
www.

Immobörse?
www.
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Wohnen im Alter in Langenzenn
Seit längerem befasst sich der Seniorenrat mit dem The-
ma „Wohnen im Alter in Langenzenn“. Deshalb hat der 
Seniorenrat eine interne Veranstaltung für Seniorenrat 
und Stadtrat organisiert, die sich mit dem Thema befass-
te. Dr. Ruttmann, Vorstandsmitglied der Fa. Schultheiß 
präsentierte sehr informativ und aufschlussreich ver-
schiedene Inhalte zu dem Thema. Vom seniorengerech-
ten Bauen bis zum Thema geförderter Wohnungsbau 
reichte seine Präsentation.
In einem weiteren Teil informierte Stadtbaumeister Mi-
chael Wittmann über Planungen in der Altstadt vom 
Denkmalplatz bis zum Rosenstraßen-Parkplatz, in dem 
auch Wohnraum und Gemeinbedarfseinrichtungen spe-
ziell für Senioren geschaffen werden könnte.
Außerdem hat sich in Langenzenn eine Initiative ge-
gründet, mit dem Ziel eine größere Seniorenwohn- bzw. 
Hausgemeinschaft zu gründen, die vor allem für allein-
stehende rüstige Senioren gedacht ist, die aus ihrem zu 
großen Haus ausziehen und mit anderen Senioren in 
kleineren Einheiten zusammen leben möchten.
Über dieses sehr spannende Thema wird der Seniorenrat 
weiter berichten. Senioren, die an dem Thema „Wohnen 
im Alter“ in Langenzenn interessiert sind, und für sich 
Alternativen suchen, können sich gerne an den Senio-
renrat wenden.

Adventskranzbinden am 29. November 

Hier ist der Kurs bei Silvia Raab fast voll. Gegebenen-
falls Anmeldungen auf der Warteliste. Der Kurs startet 
um 18 Uhr am Mittwoch, den 29. November und wird 
dankenswerterweise wieder gesponsert von der Fa. Be-
stattungen Forstmeier. Deshalb fällt für die Teilnehmer 
auch keine Gebühr an.

Neues Senioren-Kino am 30. November mit 
„Monsieur Pierre geht online“
Dieses Mal zeigt der Seniorenrat die erfolgreiche fran-
zösisches Romantik-Komödie aus dem Jahr 2017
Der Rentner Pierre lebt seit dem Tod seiner Frau zurück-
gezogen. Um ihn aus seiner Isolation zu holen, schenkt 

ihm seine Tochter einen Computer. Nach anfänglichen 
Schwierigkeiten entfaltet Pierre sogar einen Lerneifer 
für die digitale Welt: Er hat ein Datingportal entdeckt 
und nutzt die Möglichkeit, mit einer jungen Frau zu flir-
ten. Das führt allerdings zu ungeahnten Schwierigkei-
ten. 
Anmeldungen ab sofort bis spätestens 24. November an 
seniorenrat@langenzenn.net oder M. Götzinger unter 
09101/7425. Die Veranstaltung beginnt um 14.00 Uhr 
im Kulturhof. Zugang über die Alte Zennstraße. Der Ein-
trittspreis beträgt 8,– � für Raummiete und Kaffee und 
Kuchen.

Städtetour Rothenburg am 08.12.
Die nächste Städtetour ist geplant am Freitag, 08.12. 
nach Rothenburg mit Stadtführung und Besuch des 
Weihnachtsmarktes. Auf der Heimfahrt wird noch eine 
Vesper-Pause eingelegt. Rückkehr in Langenzenn gegen 
20 Uhr. Anmeldungen für diese Bustour nimmt ab sofort 
der Fahrtleiter Karl Heinz Lödel entgegen unter karl-
heinz-l@t-online.de oder Tel. 0175-8614604. Fahrpreis 
ca. 20,– �. Ausführliche Informationen auf der Home-
page des Seniorenrates.

Fortsetzung Ratschbänkla
Im Monat November (am ersten und dritten Freitag) 
verlegen wir das „Ratschbänkla“ vom Prinzregenten-
platz in das gegenüberliegende Hanhs-Cafe witterungs-
bedingt. Das „Ratschbänkla“ – ein zwangloser Treff zu 
Gespräch und Unterhaltung für Ältere. Gerne sind auch 
neue Teilnehmer von 14-15 Uhr willkommen. Im Dezem-
ber machen wir Pause.

Erstmals Delegierte für den Landesseniorenrat 
gewählt
Die Konstituierung des ersten bayerischen Landesse-
niorenrates schreitet fort. Für die Landesversammlung 
stellt der Landkreis Fürth 2 Delegierte. Diese wurden 
durch Briefwahl gewählt. Die meisten Stimmen fielen 
auf Helmut Tichy (Wilhermsdorf) und Hans Klinner 
(Langenzenn).

memofresh – neues Angebot für Gedächtnis 
und Konzentration für jedermann
Von der GesundheitsregionPlus Landkreis Fürth wurde 
als neues digitales Fitness-Programm memofresh vorge-
stellt. Damit kann man eigenständig ohne Kosten über 
den PC oder das Smartphone selbständig Übungen zur 
geistigen und körperlichen Fitness vornehmen. Sie kön-
nen diese Seiten aufrufen mit coach.memofresh.com, 
anschließend registrieren mit e-mail-Adresse und Pass-
wort + code eingeben: Mfgr23fue und los geht’s.  Viel 
Spaß dabei.
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Handy-Cafe startet wieder neu
Unsere Beratung und Hilfestellung für Senioren beim 
Umgang mit dem Handy startet wieder. Schülerinnen 
und Schüler der Langenzenner Mittelschule stehen da-
bei wieder an 2 Montagen am 20. November und am 
11. Dezember – jeweils von 14.00-15:30 Uhr im Cafe der 
Aula der Mittelschule im Klaushofer Weg zur Verfü-
gung. Im neuen Jahr ist die Fortsetzung des Handy-Ca-
fes am Mittwoch geplant. Anregungen für die Inhalte 
der Beratung können gerne an den Seniorenrat gege-
ben werden.
Alle Teilnehmer werden um Anmeldung direkt bei Frau 
Mirowsky unter der Ruf-Nummer 0174-1622880 in der 
Vorwoche gebeten.

Vorschau: Gemeinsames Tanzcafe 
am 06. Dezember
Zu dieser-AWO-Veranstaltung lädt der Seniorenrat mit 
ein ins AWO-Seniorenheim in der Cafeteria im Erdge-
schoss, Nürnberger Str. 37. Beginn 15 Uhr – Unkostenbei-
trag 5,– � für Kaffee und Kuchen.

Nächste Seniorentreffen in Horbach am 30.11. 
und in Kirchfembach am 01.12

MitarbeiterInnen gesucht für:
- die Leitung bzw. Unterstützung der Kurzradel-Touren 
im kommenden Jahr
- die Durchführung des „Ratschbänklas“ in Langenzenn 
und den Ortsteilen
Wir freuen uns immer über neue Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter! Nähere Informationen dazu gibt es auch 
auf unserer Homepage unter Aktuelles und gerne di-
rekt vom Vorsitzenden des Seniorenrates Hans Klinner 
Tel. 09101/703-630 oder per Mail an seniorenrat@lan-
genzenn.net

Angebote für die Generation 50+: 
(kurzfristige Änderungen werden auf der Homepage 
bekannt gegeben. Grundsätzlich gilt bei allen Senio-
renrats-Veranstaltungen: Teilnahme auf eigene Gefahr. 
Mit der Teilnahme an Veranstaltungen wird gleichzeitig 
die Zustimmung zur Veröffentlichung von Fotos erteilt).

Soziale Informationen zu allen Fragen rund um Pfle-
ge-Pflegegeld-Pflegeversicherung-Krankenversiche-
rung-Patientenverfügung-Generallvollmacht- etc. mit 
individueller Terminvereinbarung mit Heidemarie Reu-
ther –Tel. 990834 oder Manfred Lober 8209

Freitag, 03. November
Seniorenrat Langenzenn + AG Demenzfreundliche Kom-
mune: Ratschbänkla – 14-14:45 Uhr im Cafe Hanhs Sweet 
& Spicy, Hindenburgstr. 1
Seniorenrat Langenzenn: Veeh-Harfen-Gruppe mit Ing-
rid Templin – 15-16:30 Uhr im Bürgerhaus
Montag, 06. November
Seniorenrat Langenzenn: Nordic Walking mit Karl Heinz 
Lödel (ca. 7 Km): 10 Uhr – Treffpunkt Schießhausplatz
Dienstag, 07. November
Seniorenrat Langenzenn: Nordic Walking mit Dieter 
Steininger (ca. 10 km): 14 Uhr – Treffpunkt Schießhaus-
platz
Mittwoch, 08. November
Seniorenrat Langenzenn: Sturzprophylaxe mit Martina 
Liebeton: 10 Uhr großer Saal des Bürgerhauses, Fried-
rich-Ebert-Str. 7

Seniorenrat Langenzenn: Wanderung mit Dieter Stein-
inger u. Liane Ament nach Seckendorf Treffpunkt 10 
Uhr Bahnhof Langenzenn; bzw. 11 Uhr an der Brücke 
zwischen Horbach u. Rossendorf
Seniorenrat Langenzenn: Kegeln mit Renate Rupprecht 
+ Bernhard Schäfer: 14.00 Uhr Kegelbahn im Kegelzent-
rum, Reichenberger Str. 41 
Seniorenrat Langenzenn: Handarbeits-Treff mit Edith 
Lödel: 19 Uhr im kleinen Saal des Bürgerhauses, 
Friedrich-Ebert-Str. 7.
Donnerstag, 09. November
Seniorenrat Langenzenn: Draußen aktiv mit Anca Ott: 
9-10 Uhr Treffpunkt Seniorenparcour in der Zenn-Oase/
Försterallee; kostenfrei; Anmeldung an seniorenat@lan-
genzenn.net oder Tel. 09101/703-630
Freitag, 10. November
Seniorenrat Langenzenn: Veeh-Harfen-Gruppe mit Ing-
rid Templin – 15-16:30 Uhr im Bürgerhaus
Montag, 13. November
Seniorenrat Langenzenn: Nordic Walking mit Karl Heinz 
Lödel (ca. 7 Km): 10 Uhr – Treffpunkt Schießhausplatz
Dienstag, 14. November
Seniorenrat Langenzenn: Nordic Walking mit Dieter 
Steininger (ca. 10 km): 14 Uhr – Treffpunkt Schießhausplatz
Seniorenrat Langenzenn: Schafkopf für Anfänger und 
weitere Interessierte mit Ingrid Templin – Treffpunkt 14 
Uhr Bürgerhaus; Anmeldung erbeten an seniorenrat@
langenzenn.net oder Tel. 09101/703-630
Mittwoch, 15. November
Seniorenrat Langenzenn: Sturzprophylaxe mit Martina 
Liebeton: 10 Uhr großer Saal des Bürgerhauses, Fried-
rich-Ebert-Str. 7
Seniorenrat Langenzenn: Handarbeits-Treff mit Edith 
Lödel: 19 Uhr im kleinen Saal des Bürgerhauses, 
Friedrich-Ebert-Str. 7.
Freitag, 17. November
Seniorenrat Langenzenn + AG Demenzfreundliche Kom-
mune: Ratschbänkla – 14-14:45 Uhr im Cafe Hanhs Sweet 
& Spicy, Hindenburgstr. 1
Seniorenrat Langenzenn: Veeh-Harfen-Gruppe mit Ing-
rid Templin – 15-16:30 Uhr im Bürgerhaus
Montag, 20. November
Seniorenrat Langenzenn: Nordic Walking mit Karl Heinz 
Lödel (ca. 7 Km): 10 Uhr – Treffpunkt Schießhausplatz
Dienstag, 21. November
Seniorenrat Langenzenn: Nordic Walking mit Dieter 
Steininger (ca. 10 km): 14 Uhr – Treffpunkt Schießhausplatz
Aktuelle Informationen zwischen den Redaktionster-
minen des Mitteilungsblattes sowie Fotos zu unserer 
Arbeit und evtl. ausführlichere Informationen zu den 
Themen finden Sie auf der Homepage:  https://senio-
renrat-langenzenn.hpage.com/aktuelles.html und auch 
im Schaukasten beim Eingang zum Rathaus-Innenhof 
rechts.
Mit der Teilnahme an den öffentlichen Veranstaltungen 
des Seniorenrates stimmen die Teilnehmer gleichzeitig 
der Veröffentlichung von Fotos zu.
Spendenkonto Stadt Langenzenn: IBAN: DE11 7625 
0000 0190 0016 02 – bitte als Verwendungszweck an-
geben: „Spende an Seniorenrat“
V.i.S.d.P.: 1. Vors. des Seniorenrates,  
Hans Klinner, Wiesenweg 9, 90579 Langenzenn  
e-mail: seniorenrat@langenzenn.net  Tel. 09101/703-630
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Redaktioneller Teil  LANGENZENN aktuell

Vollsperrung der FÜ 17 „Denkmalplatz 
und Untere Ringstraße“ in Langenzenn 
für Glasfaserverlegung 

In Langenzenn muss auf Grund von Glasfaserverlegung
 die FÜ17 „Denkmalplatz und Untere Ringstr.“ 

bis zur Einmündung „Flurstr.“ für den Gesamtverkehr 
voll gesperrt werden.

Die Sperrung beginnt am 07.11.2023 
und soll bis 17.11.2023 andauern. 

Eine Umleitungsstrecke ist entsprechend ausgeschildert. 

Die Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis gebeten.

Jagdgenossenschaft Hagenbüchach - 
Oberfembach

Am Freitag den 17. November um 20 Uhr findet, 
im Feuerwehrhaus Oberfembach, die Jahreshaupt-
versammlung der Jagdgenossenschaft statt.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Jahresbericht
3. Kassenbericht
4. Bericht der Kassenprüfung und Entlastung
5. Jagdpachtauszahlung
6. Änderung des Jagdpachtvertrags
7. Sonstiges, Wünsche und Anträge

Um vollständiges Erscheinen wird gebeten. Nicht abgeholter 
Jagdpacht verfällt in die Jagdkasse. Flächenänderungen sind 
den Jagdvorstand mitzuteilen.
Weghorn Jagdvorstand

Der BUND Naturschutz Fürth-Land zeigt 
den Film 
„Und es geht doch – Agrarwende jetzt!“ 
am Montag, 13.11.23 um 19.30 Uhr im 
Kulturhof Langenzenn, Kleiner Saal. 

Der Film ist eine mitreißende Dokumen-
tation über ein ökologisches Leuchtturm-
projekt in Hohenlohe: die Bäuerliche Er-
zeugergemeinschaft Schwäbisch Hall, 
gegründet von Bauernrebell Rudolf Bühler. Anschließend be-
steht die Möglichkeit zum Gespräch. Der Eintritt ist frei.

Die Maronis
Selbsthilfegruppe für

Frauen nach Krebs
Treffpunkt jeden 1. Montag im Monat im Kontiki in der 
Markgraf-Alexander-Straße 30, Cadolzburg.
In Langenzenn: Termin: 20.11.2023 um 19.00 Uhr im 
Kulturhof Cafe in der Hindenburgstraße 32.
Wir laden ein zum Erfahrungsaustausch zum Thema 
Krebsvorsorge, Krebsbehandlung und Krebsnachsorge 
für Frauen.

Ansprechpartnerin Margit Redlingshöfer,
Mobil: 0151-23 99 06 97
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Einladung zur Jahreshauptversammlung
der Teilnehmergemeinschaft Heinersdorf / Lohe

Mittwoch,15. November 2023 um 19.00 Uhr
im Gasthaus „Frühwald“ in Heinersdorf

Die Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des Vorsitzenden
3. Bericht des Kassierers
4. Bericht des Kassenprüfers
5. Wahl der Vorstandschaft
6. Sonstiges, Wünsche, Anträge

Es ergeht herzliche Einladung an alle Mitglieder.
Vorsitzender der TG Heinersdorf/Lohe

Georg Vogel

Wärme ist inzwischen zu 
einem kostbaren Gut gewor-
den. Mit der richtigen Fens-
terwahl sparen Sie somit 
nicht nur Energie, sondern 
gerade in der heutigen Zeit 
auch bares Geld. 

Sprechen Sie uns gerne 
zu einer individuellen 

Lösung für Sie an! 

Sparen Sie Energie und schonen 
die Umwelt mit Ihren neuen Fenstern   

Mühlsteig 26, 90579 Langenzenn

www.schramm-fenster.de

Tel. 09101 90 17 10
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Herbstzeit ist Tee Zeit - ob Schwarztee, 
Grüntee, Früchte- oder Kräutertee.
Genießen Sie die Vielfalt des Tees 

in seiner reinsten Art – bio und fair!
Wir bieten Ihnen eine reiche Auswahl edler 

Spitzentees aus ökologischem Anbau.
Und auch für St. Martin und Nikolaus haben wir 

leckere Schokoriegel, Lebkuchenherzen,
Spekulatius und Nikoläuse im Angebot.

 Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie.
Weltladen Langenzenn – Rosenstraße 5 

90579 Langenzenn  –  Tel. 0 91 01 / 90 50 09
E-Mail: fairerhandel@weltladen-langenzenn.de

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Mi, Fr. 09.00 – 12.30 Uhr
Mo, Di, Do, Fr. 14.30 – 18.00 Uhr

Sa. 09.00 – 12.30 Uhr

Charity-Päckchenaktion
zu Gunsten des Clownprojekt e.V.

Liebe Unterstützer-/innen unserer Aktion.
Wir haben auch heuer wieder liebevoll genäht,

 gestrickt, gehäkelt und gebastelt für unser 
Charityprojekt.

Ihr könnt ein weihnachtlich verpacktes 
Überraschungspäckchen am 1. Adventswochen-
ende am 2./3. Dezember 2023 am Cadolzburger 

Adventsmarkt an unserem Stand für 7,– � 
erwerben.

Der Erlös wird in vollem Umfang gespendet.

Wir freuen uns auf Euch 
und sagen herzlichen Dank.

Die Frauen der Dienstagsbastelgruppe
unter der Leitung von Ute Müller-Renner 

vom Kontiki Cadolzburg
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Inh.: Peter Brunmayr • Tel. 0911 - 97 64 23 31
Würzburger Str. 650 • Fürth-Burgfarrnbach

www.auf-der-hut-burgfarrnbach.de

Speisegaststätte

Gutbürgerliche Fränkische Küche
Schweinebraten, Schäufele, Sauerbraten, Bratwürste,

Schnitzel aus der Pfanne, u.v.m. siehe unsere Speisenkarte.

Durchgehend warme Küche von 11.00 bis 1.00 Uhr

Die original Nürnberger Elisenlebkuchen 
der Firma Woitinek sind wieder da!

Schokoliert, weißglasiert, natur und gemischt 
je 5 Stück Packung - 400 g - � 8,45

Dominosteine 500 g - � 6,80
Glutenfreie Lebkuchen (ohne Mehl)

400 g - � 10,50
Karpfen und Karpfenfilet bitte am Samstag

für den Sonntag vorbestellen!
Karpfen für den heiligen Abend und Silvester

bitte rechtzeitig vorbestellen!
Gasthaus ist über den Winter beheizt.

Wir haben über die Weihnachtsfeiertage 
und Silvester geöffnet.

Räumlichkeiten für größere Feiern 
sind vorhanden.

Wir beraten, planen und montieren für Sie:
Innovative u. energiesparende Heiztechniken 

 	Pelletheizung / Wärmepumpen

 	Solaranlagen

 	Bäder und sanitäre Ausstattung

 	Kundendienst / Notdienst

ACHIM KREUZER - Heizungsbau und Sanitär
Falkenstraße 7  ·  90579 Langenzenn

Tel. 09101-90 15 00  ·  Mobil 0171-8 88 27 71

E-Mail: info@heizungsbau-kreuzer.de

 Jundt Parkett
Ihr Fachmann für Parkett
 Beratung, Planung und Verkauf

Wir renovieren, schleifen und verlegen
ihren Parkettboden

90579 Langenzenn  –  Tel.: 0177-8606890
info@parkett-fuerth.de

JP
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Prüfcenter Ebert

www.pruefcenter-ebert.de
Teichenbach 10, 90579 Langenzenn, Tel: 09101/456

 Plakette fällig?
 Jetzt auch:

 Einzelabnahmen gem. §21 StVZO möglich!
Ohne Term

in!

*

*Vertragspartner der KÜS

· Fassaden und Dächer aus Metall
· Kamin- und Erkerverblechungen
· PREFA Dach- und Fassadensysteme
· Dachrinnen und vieles mehr

Mühlsteig 63 · 90579 Langenzenn
Telefon: 09101 / 990 820 · E-Mail: info@flaschnerei-kress.de

www.flaschnerei-kress.de
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KUNST ist Lebensnerv
Aus dem kulturellen Leben der Stadt Langenzenn ist sie seit 
nunmehr 50 Jahren nicht mehr wegzudenken: die Stadtkapel-
le Langenzenn e.V. 

Neben Chören, Theatergruppen und Tanzgruppen trägt die 
Musik dieses Blasorchesters, das sowohl die traditionelle Blas-
musik, als auch konzertante und symphonische Musik in sei-
nem Repertoire vereint, bei vielfältigen Anlässen zum Mehr-
wert in und um Langenzenn bei. 

Kunst und Kultur ist Lebensnerv. Sie bringt Menschen zusam-
men, fördert die Gemeinschaft über alle Altersgruppen und 
sozialen Schichten hinweg, weckt neue Interessen, knüpft 
Kontakte und sie macht Freude. 

Nicht zuletzt ist Kultur aber auch Bildung. Die Fächer Kunster-
ziehung und Musik sind Bestandteil des schulischen Lehrplans, 
sie wird an Hochschulen und Universitäten gelehrt. Allerdings 
erfordert der Weg zur Professionalität vor allem im Kindes- 
und Jugendalter ein breites, niederschwelliges Angebot, Fä-
higkeiten oder gar Talente zu entdecken, zu entwickeln und 
zu fördern. Dass außerschulisches Lernen synergistisch dabei 
auch zahlreiche Aspekte der allgemeinen Bildung positiv be-
einflusst ist mehrfach wissenschaftlich belegt. Das Erlernen 

eines Musikinstrumentes stärkt Gedächtnis und Konzentra-
tionsfähigkeit, unterstützt die Sprachentwicklung aber auch 
mathematisches Verständnis, hilft dabei, die Persönlichkeit zu 
entwickeln, fördert soziale Kompetenz und vieles mehr. 

Durch die Einrichtung und den Betrieb städtischer Jugend-
musikschulen in Städten und Gemeinden kommt die gesell-
schaftspolitische Wichtigkeit der außerschulischen Bildung 
vielerorts zum Ausdruck. Durch die musikalische Ausbildung 
von Kindern und Jugendlichen hat in Langenzenn die Stadt-
kapelle Langenzenn e.V. diese Aufgabe schon seit 1973 als Ver-
ein angenommen. Die Stadt Langenzenn hat dies von Beginn 
an unterstützt. So war über viele Jahre der Stadtkapellmeister 
ein städtischer Angestellter und nachmittags für den Musik-
unterricht freigestellt. Aufgrund eines stetigen Wachstums 
der Stadtkapelle übersteigt die Schülerzahl jedoch längst die 
Kapazitäten einer einzigen Lehrkraft, sodass derzeit neben 
dem inzwischen in Vollzeit bei der Stadtkapelle Langenzenn 
beschäftigten Stadtkapellmeister Clemens Losch sieben wei-
tere Lehrkräfte tageweise unterrichten. Auch dieser Unter-
richt wird durch die Stadt Langenzenn bezuschusst, was den 
jungen Musikschülerinnen und Musikschülern den Zugang 
zur professionellen Instrumentalausbildung ermöglicht, ohne 

…weiter auf Seite 24
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Frühstücksbuffet von 9 - 12 Uhr
am So. 12.11. / So. 26.11. und So. 10.12.2023

Reservierung erforderlich!

Kaffee verbessert 
das Gedächtnis 
von Älteren
Pflanzliches Alkaloid 
Trigonellin hochrelevant - 
Signalwege im Gehirn 
werden effektiv gestärkt

Tsukuba 
(pte001/26.09.2023/06:00)

Das in Kaffee, Bockshorn-
kleesamen und anderen 
Pflanzen vorkommende Al-
kaloid Trigonellin (TG) ver-
bessert die Gedächtnisleis-
tung und räumliches Lernen 
im Alter. Darauf deutet ein 
Test hin, den Forscher der 
Tsukuba-Universität mit älte-
ren Mäusen gemacht haben. 
Diese erhielten 30 Tage lang 
TG oral verabreicht. Eine Ver-
gleichsgruppe musste auf 
das Präparat verzichten. Es 
folgte der Morris-Wasserla-
byrinth-Test zur Analyse des 
räumlichen Lernens und Ge-
dächtnisses.

Verbesserungen im Hippocampus
In einem nächsten Schritt haben die Forscher das gesamte 
Genom des Hippocampus untersucht. Den Experten nach hat 
TG einen positiven Einfluss auf die Signalwege im Zusammen-
hang mit der Entwicklung des Nervensystems und die Freiset-
zung von Neurotransmittern.

Zusätzlich konnten die Wissenschaftler noch eine Reihe von 
Veränderungen, die eine Verbesserung der Gehirnleistung 
zur Folge haben, entdecken. Diese Ergebnisse legen die Wirk-
samkeit von TG bei der Vorbeugung und Verbesserung alters-
bedingter Beeinträchtigungen des räumlichen Lerngedächt-
nisses nahe, heißt es. Die neuen Erkenntnisse sollen genutzt 
werden, um Medikamente zu entwickeln, die die Gedächtnis-
leistung im Alter auf natürliche Weise verbessern.

Kaffeebohnen können die Gedächtnisleistung verbessern.

In frischen Bohnen das meiste TG
Koffein, TG und Nikotinsäure, besser bekannt als Vitamin B3, 
sind drei wichtige bioaktive Verbindungen in Kaffeebohnen, 
die unter allen Pflanzen den höchsten TG-Gehalt haben. Beim 
Rösten der Bohnen wird ein Teil des TG in Nikotinsäure zer-

legt, was sich positiv auf das Nerven- und Verdauungssystem 
sowie die Haut auswirkt. Immerhin sind in Filterkaffee noch 
nennenswerte Mengen an TG enthalten.

Für einen therapeutischen Einsatz müsste das Alkaloid aller-
dings den frischen Bohnen entzogen werden. "TG lässt sich 
möglicherweise als medizinischer Wirkstoff zur Verlangsa-
mung der kognitiven Alterung einsetzen", vermuten die For-
scher. Zuvor seien allerdings noch klinische Studien nötig.
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Herzlichen Dank

sagen wir allen, die ihre Trauer mit uns teilen und uns
ihr Mitgefühl auf vielfältige Weise zum Ausdruck bringen. 
Das Unfassbare zu ertragen, ist sehr schwer, aber in dieser
 schwierigen Zeit nicht allein zu sein und so viel herzliche 

Anteilnahme zu empfangen, gibt uns Kraft.

Thomas Schiemenz
* 14.05.1981     3.10.2023

Besonderer Dank geht an
- Familie Weißmüller und Familie Greger, die uns in der 
 schweren Zeit so liebevoll zur Seite stehen
- die FFW Burggrafenhof
- den Freien Redner Jörg Förster für die trostreichen Worte
- Martin Faber, Bestattungsinstitut Geyer
- alle Verwandten und Freunde
- alle, die uns so hilfreich unterstützen

  Ramona und Ben Fierus

NACHRUF

Plötzlich, für uns alle unfassbar, verstarb unser lieber Feuerwehrkamerad

Thomas Schiemenz

Thomas war seit 2019 aktives Mitglied unserer Wehr. 

Bei Übungen und Einsätzen konnte man immer auf ihn zählen.  

Wir trauern mit seiner Familie um einen lieben Menschen und einen geschätzten 
Kameraden, den wir in guter und dankbarer Erinnerung behalten. 

Freiwillige Feuerwehr Burggrafenhof
Deine Feuerwehrkameraden

dass daraus ein Privileg für 
Besserverdienende gemacht 
werden muss. 

Wenngleich Maßnahmen 
zur Erwachsenenbildung 
beispielsweise durch Volks-
hochschulen regelmäßig als 
Pflichtaufgaben der Kom-
munen festgelegt werden, 
trifft dies beispielsweise für 
musikalische Bildungsange-
bote durch Vereine nicht zu. 
Die finanzielle Unterstützung 
von Vereinen wird im Grund-
satz den sogenannten „frei-
willigen Leistungen“ zuge-
ordnet. Es dürfte hinreichend 
bekannt sein, dass die Haus-
haltssituation einiger Ge-
meinden, auch die der Stadt 
Langenzenn, angespannt ist 
und die Genehmigung des 
Haushaltes davon abhängig 
ist, dass Auflagen überge-
ordneter Aufsichtsbehörden 
erfüllt werden. Wie den Ver-
antwortlichen der Stadtka-
pelle Langenzenn in inten-
siven Gesprächen mit dem 
Stadtrat dargelegt wurde, 
besteht eine dieser Auflagen 
in der Kürzung der „freiwil-
ligen Leistungen“. Aus die-
sem Grund wird zum Ende 
des Jahres 2023 ein bedeut-
samer Anteil der Zuschüsse 
zum Musikunterricht bei der 
Stadtkapelle Langenzenn e.V. 
gestrichen. 

Mit Beginn des aktuellen 
Schuljahres mussten daher 
die Unterrichtsgebühren um 
etwa 20 % angehoben wer-
den, um zu gewährleisten, 
dass zumindest das laufende Schuljahr ohne finanzielle Ver-
luste bewerkstelligt werden kann. Für die weitere Zukunft 
ist mit dieser Gebührenerhöhung jedoch noch nicht gesorgt. 
Allein über Auftrittsgagen und Konzerteinnahmen lässt sich 
diese finanzielle Lücke nicht schließen. Der innige Wunsch 
und feste Wille, die Bedingungen für das musikalische Bil-
dungsangebote bei der Stadtkapelle Langenzenn e.V. stabil 
zu halten war nicht zuletzt die Motivation zur Gründung des 
„Förderverein Stadtkapelle Langenzenn e.V.“. Die Vereins-
gründung ist erfolgt, die Eintragung ins Vereinsregister und 
die Anerkennung der Gemeinnützigkeit ist abgeschlossen.

Der „Förderverein Stadtkapelle Langenzenn e.V.“ freut sich 
nun, sich den Langenzenner Bürgerinnen und Bürgern vor-
zustellen. Zu diesem Anlass findet am Samstag, den 18. No-
vember 2023 um 17 Uhr in der Stadtkirche Langenzenn ein 
Konzert mit Barockmusik für Trompete und Orgel statt. Als 
Trompetensolist wird der Stadtkapellmeister Clemens Losch, 
an der Orgel Kantor Markus Simon zu hören sein. Bereits ab 
16 Uhr besteht im Kreuzgang die Möglichkeit zu Gesprächen 
mit dem Förderverein bei einem Becher Glühwein. Sie sind 
herzlich eingeladen, dieses Konzert mit allen Sinnen zu ge-
nießen und mit ihrer Spende, oder besser noch durch ihre 

Mitgliedschaft im Förderverein, einen Beitrag dazu zu leisten, 
dass musikalische Bildung für Kinder und Jugendliche bei der 
Stadtkapelle Langenzenn ein Angebot für „Jedermann“ blei-
ben kann und nicht zu einem Privileg wird.
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Für folgende VHS-Kurse 
gibt es noch freie Plätze

232-1882-L Workshop: Der 
perfekte Apfelbaum und die 
Kunst des Veredelns 
Sa. 18.11.2023, 9.30-15.30 
Uhr, Bürgerhaus, Friedrich-
Ebert-Str. 7, Dozent:Horst 
Dürschinger, Gebühr 32,00 
Euro
 
232-1043-L Pottenstein im 
Feuerzauber
Sa- 06.01.2024, Abfahrt 13.00 
Uhr, Rückfahrt ca. 19.00 Uhr
Gebühr 29,00 Euro

232-1101-L Vortrag: Welche 
Kriege und Konflikte musste 
Langenzenn unmittelbar er-
leben
Mi. 24.01.2024, 18.30-20.00 
Uhr, gr. Bürgersaal
Dozenten: Alexander u. Mar-
kus Vogel
Gebühr: 5,00 Euro

232-2508-L Workshop: Kunst 
aus Papier
Fr. 26.01.2024 17.00-21.00 Uhr 
und Sa. 27.01.2024, 10.00-
13.00 Uhr gr. Bürgersaal
Dozentin: Erika Lindner, Ge-
bühr 30,00 Euro

232-1044-L Entdeckungstour 
durch das neue Stadtarchiv
So. 04.02.2024, 14.00-16.00 
Uhr, Kapell-Leite 12
Dozentin Heidi Stinzendör-
fer, Gebühr 5,00 Euro

232-3904-L Be my Valentine - 
Ein Menü, zubereitet mit viel 
liebe, für ZWEI, liebe FREUN-
DE und ROMANTIKER, 
Küche, Klaushofer Weg 1, Do-
zentin Sabine Paul, Gebühr: 40 Euro, einschließl. Lebensmittel 
u. Rezeptmappe
 
232-1007-L My funny Valentine - Musikalische Lesung mit Son-
ja Soydan und Claudia Lindenmeier u.d. VHS-Kassetten: Emil 
Hubner, Klaus u. Markus Weinmann und Anja Lugert, gr. Bür-
gersaal,  Fr. 09.02.2024, 19.00-22.00 Uhr, Gebühr 12,00 Euro 

232-1006-L Exkursion nach Stuttgart 
zum Disney Musical TARZAN
Sa. 03.02.2024, Abfahrt 8.00 Uhr, Gebühr ab 161,00 Euro

232-1008-L Sonntags zur Blauen Stunde - mit Liedern und 
Poesie vom Duo Herzton, (Sänger u. Songwriter Karel Kaiser 
und Musikerin Georgina Demmer), Kompositionen und Ge-
dichte zum Nachdenken Träumen und Seelen-Wandern, So. 
03.03.2024, 17.00-19.00 Uhr, gr. Bürgersaal, Gebühr 12,00 Euro
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St. Marien
Langenzenn

Landeskirchliche Gemeinschaft und Jugendverband - EC, 
Pilgerstraße 3 - 90579 Langenzenn
www.LKG-Langenzenn.de, www.facebook.de/EC-Langenzenn, 
Kontakt: Barbara Kanzler, Tel. 9294. 
Gemeindereferentin: Dorothea Ulm, Tel. 09161-829399

Gottesdienste
05. November - Sonntag
09.00 Uhr   Wortgottesfeier
08. November - Mittwoch
09.30 Uhr   Wortgottesfeier AWO-Seniorenheim
10.30 Uhr   Wortgottesfeier AWO Betreutes Wohnen
12. November - Sonntag
09.00 Uhr   Eucharistiefeier
18. November - Samstag
14.00 Uhr   Seniorenkreis „Jordanien und Jerusalem“ Vortrag
    von Gerald Schlick
19. November - Sonntag
09.00 Uhr   Eucharistiefeier

Unsere Pfarrkirche ist täglich von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr als Ort zur 
persönlichen Einkehr und Stille geöffnet. Wenn Sie seelsorgerische Bera-
tung oder einfach ein Gespräch suchen, können Sie jederzeit einen der 
beiden Seelsorger telefonisch erreichen:

- Dekan Andre Hermany: 0177 460 4543
- Pastoralreferent Clemens Hafner: 0159 0249 9019.

Öffnungszeit des Pfarrbüros: Donnerstag von 09.00 Uhr bis 14.00 Uhr 
Das Zentrale Pfarrbüro ist von Montag bis Freitag telefonisch unter 
Tel. 0911-608926 oder per Mail unter: ssb.fuerth-land@erzbistum-
bamberg.de erreichbar.

Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen.

Katholische Pfarrgemeinde St. Marien Langenzenn
Breslauer Str. 2
90579 Langenzenn
Tel.  09101-990338
Fax  09101-905080
E-Mail: st-marien.langenzenn@
 erzbistum-bamberg.de
www.st-marien-langenzenn.de

Gruppen u. Kreise der Evang.-Luth. Kirchengem. Lgz.
Prinzregentenplatz · 90579 Langenzenn · Tel. 09101-2025
E-Mail: pfarramt.langenzenn@elkb.de
Homepage: www.kirche-langenzenn.de
Pfarramt: Öffnungszeiten Mo.-Fr. 09.00-13.00 Uhr

Mi 08.45 Uhr Mini-Club für Kinder von 0-3 Jahren
Do 09.15 Uhr Mini-Club für Kinder von 0-3 Jahren
   Fr. Jäger, Tel.: 0151-24031408
Di  14.00 Uhr Seniorenkreis (immer 1. u. 3. Di im Monat)
  Gemeindesaal, Prinzregentenplatz 2, Langenzenn
   Fr. Landauer Tel. 2927
   Fr. Wündrich Tel. 2178
   Fr. Steigleder Tel. 1573
Mi   09.00 Uhr Frauenfrühstückstreffen
   Fr. Steyer Tel. 9524
   Fr. Bannert Tel. 6108
  13.30 Uhr Seniorentreff (immer am 3. Mi im Monat)
  Gemeindehaus Laubendorf
   Fr. Meier Tel. 09102-1803
Do  18.00 Uhr Frauenkreis
   Fr. Schoenauer Tel. 09102-1803
Infos zu den Hauskreisen bei Dekan Schuster Tel. 2025
Sozialpsychiatrischer Dienst Fr. Klement, Tel. 0911-9756670
Kirchenmusik
Di   19.30 Uhr Kantorei  Hr. Simon Tel. 7380
Mi  19.30 Uhr Vokalensemble
    Hr. Simon Tel. 7380

Neue Gruppenmitglieder sind immer herzlich willkommen!
(In den Schulferien finden keine Gruppen und Kreise statt!)

Gottesdienste – Ev.-Luth. Kirchengemeinde Langenzenn/Roßendorf/
Keidenzell/Laubendorf für die Zeit vom 05.11.2023 bis 19.11.2023)

05. Nov. Sonntag
10.00 Uhr Langenzenn, Gottesdienst (Pfarrer Stauch)
11. Nov. Samstag
17.00 Uhr Laubendorf, St. Martin Andacht mit Laternenumzug
  (Pfarrerin Schoenauer)
19.00 Uhr Langenzenn, Jazzkonzert mit Andreas Weiß, Kloster
  Gemeindesaal
12. Nov. Sonntag
10.00 Uhr Langenzenn, Gottesdienst mit Abendmahl
  (Dekan Schuster)
18. Nov. Samstag
17.00 Uhr Langenzenn, Konzert für Trompete und Orgel
  (Clemens Losch und Markus Simon)
19. Nov. Sonntag
08.45 Uhr Laubendorf, Ehrengedenken am Friedhof
  (Pfarrerin Schoenauer)
09.00 Uhr Roßendorf, Gottesdienst, anschl. Ehrengedenken in der
  Kirche (Pfarrer Stauch)
09.00 Uhr Laubendorf, Gottesdienst mit Gedenken an die im
  vergangenen Jahr Verstorbenen (Pfrn. Schoenauer)
09.15 Uhr Langenzenn, Ehrengedenken am  Ausländerfriedhof
  (Kurt Sellner)
10.00 Uhr Langenzenn, Gottesdienst (Pfarrerin Schoenauer)
10.00 Uhr Langenzenn, Kindergottesdienst, Beginn in der Kirche
  anschl. im Gemeindesaal (KiGo Team)
11.00 Uhr Langenzenn, Ehrengedenken, Kloster Kreuzgang
  (Pfarrerin Schoenauer)
11.15 Uhr Stinzendorf, Ehrengedenken (Pfarrer Stauch)
11.30 Uhr Horbach, Ehrengedenken am Denkmal
  (Pfarrerin Schoenauer)
11.45 Uhr Keidenzell, Ehrengedenken (Pfarrer Stauch)
12.00 Uhr Burggrafenhof, Ehrengedenken am Denkmal
  (Pfarrer Stauch)

Alle Termine unter Vorbehalt, aktuelle Termine können Sie 
auf unserer Homepage entnehmen!

Kirchenanz. Kirchfembach Evang.-Luth. Pfarramt Tel. 09101-990389
Gottesdienste und Veranstaltungen vom 05.11.23 bis 19.11.23
So 05.11. 09.00 Uhr Gottesdienst in Kirchfembach
Mo 06.11.-Sa 11.11. Kleidersammlung der Spangenberg Stiftung / 
   Diakonie: Bitte geben Sie Ihre Tüten in der Garage 
   am Pfarrhaus ab. 
   Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Sa 11.11. 10.00 Uhr Konfitag im Gemeindehaus Hagenbüchach,
   Thema: Tod und Sterben
So 12.11. 10.00 Uhr Gottesdienst in Kirchfembach
Di 14.11. 14.00 Uhr Frauenkreis: Handarbeiten (Stricken, Sticken, 
   Töpfern) im Gemeindehaus Hagenbüchach
So 19.11. 09.00 Uhr Gottesdienst in Kirchfembach

Telefonische Erreichbarkeit Pfarrbüro Hagenbüchach:

- Pfarrerin Monika Bogendörfer Tel. 09132-732300
- montags von 8.00-12.00 Uhr Tel. 09107-137326
- donnerstags von 15.00-17.00 Uhr Tel. 09104-699.

Dienstags um 9 Uhr Mutter-Kind-Gruppe,
Dienstags um 19 Uhr Projektchor,

Donnerstags um 19.30 Uhr Posaunenchorprobe
im Gemeindehaus Hagenbüchach.
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Fliesen Ehemann
Langenzenn

Verlegung und Beratung
T.: 09101-7448.

Wir kaufen Wohnmobile + 
Wohnwagen, T.: 03944-36160, 
www.wm-aw.de, Wohnmobil-
center am Wasserturm.

Biete Hausmeister-Service 
wie z.B. kl. Reparaturen im 

Haushalt, Maler- und Tapezier-
arbeiten, Verlegen von Panel- 
und anderen Böden, Garten-
pflege und Außenarbeiten, 

Hausmeisterdienst Sebastian 
Rduch, T.: 0160-91644159.

Übernehme Gartenarbeiten 
aller Art, Heckenschnitt 
sowie Pflaster-, Zaun-, 

Bagger- und Erdarbeiten,
T.: 0177-7575492.

Ausführung sämtlicher 
Fliesenarbeiten, Umbau-

arbeiten, Fliesenreparaturen 
und Silikonarbeiten, 

Fa. Hacker 
Baudienstleistungen, 

T.: 09103-79 62 67, 
E-Mail: info@fliesenhacker.de

Fliesenleger (m/w/d) 
zur Festanstellung gesucht, 
Einsätze in Fürth und Nürn-

berg, T.: 09103-796267.

Pia Geisler Mobile Friseurin
T.: 0152-04144598.




